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§ 1
Grundsätze des Gütertransports

(1) Ein gut organisierter und reibungslos funktionierender 
Gütertransport ist ein bedeutender volkswirtschaftlicher 
Effektivitätsfaktor. Mit der Realisierung der Gütertransport
aufgaben in hoher Qualität und mit dem volkswirtschaftlich 
geringsten Aufwand ist ein größtmöglicher Zuwachs zum ver
fügbaren Nationaleinkommen der DDR zu erzeugen.

(2) Zur Gewährleistung dieser Zielstellung ist der volks
wirtschaftlich begründete Transportbedarf, der in den Volks- 
wirtschaftspränen bilanziert wurde, quantitativ und qualitativ 
zu sichern und durch umfassende Nutzung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und der territorialen Rationali
sierung mit ständig sinkendem Aufwand zu realisieren.

(3) Bei der Gestaltung der Gütertransportprozesse ist eine 
energdeoptimale Transportdurchführung zu gewährleisten, da
bei im Binnenverkehr die weitgehende Verlagerung von Stra
ßengütertransporten auf die energiegünstigeren Transport-


